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Allerhöch#ter Erlaß, betreffend der General-Privathaftung aller Handlungen 
die gegen das Deut#che Reich und #ein Volk gerichtet #ind 

 
erla##en am 24.09.2011, im Namen des Deut#chen Reiches 

geändert Fa##ung vom 14.02.2014  
 

             In Kraft ge#etzt am 28.10.2011 durch Veröffentlichung im Deut#chen Reichsanzeiger 
         nach erfolgter Zu#timmung des Volks-Bundesrathes und des Volks-Reichstages, was folgt: 

 
 

Nr. 24 
 

§ 1. 

Alle #ogenannten Amtsträger, Bedien#tete, Mini#ter, Staats#ekretäre, Polizeibehörden, Bundesbehörden, 
Bundesglieder, Selb#tverwaltungen wie z.B. Körper#chaften, Landräte, Stadträte, Bürgermei#ter und deren 
Stellvertreter, alle Gemeinderäte und Stadträte, alle Parteien und politi#che Organi#ationen, gegründet und geführt 
in der Bundesrepublik Deut#chland, alle Vor#tände, Ge#chäftsführer und deren Stellvertreter der ge#amten Pre##e, 
alle Vor#tände und Ge#chäftsführer der ge#amten Finanzdien#tlei#tungen und Ver#icherungen, alle Vor#tände und 
Ge#chäftsführer der Deut#chen Bahn und der Deut#chen Po#t,  alle Direktoren und Prä#identen #owie deren 
Stellvertreter der im Bundesgebiet handelnden Ju#tiz haften in einer Ge#amt#umme, die mit Inkraft#etzen die#es 
Erla##es auf einen Ge#amtwert in Höhe von 9 Billionen Mark, ausge#chrieben 9.000.000.000.000,- Mark, beziffert 
i#t und je nach weiteren Handlungen nach oben neu erla##en werden kann. Es gilt StGB § 3 in Anwendung 
zubringen. 
 

§ 2. 

Alle Be#chlü##e, Ge#etze, Verordnungen, Anwei#ungen, Handlungen,  die gegen die geltende Verfa##ung, bzw. gegen 
die Ordnung und Souveränität Deut#chlands und des Deut#chen Reiches und gegen die Wohlfahrt und den Schutz 
des Deut#chen Volkes gerichtet waren und noch werden, fallen unter § 1 die#er General-Privathaftung und #ind, 
wenn nötig, zurückzuverfolgen bis zum 28. Oktober 1918. 
 

§ 3. 

Ausge#chlo##en #ind alle Firmen, Verbände, Vereine und Stiftungen die nach geltendem Recht durch die 
ge#etzgebenden Organe, gemäß den geltenden Ge#etzen, im Bundesgebiet des Deut#chen Reiches regi#triert #ind und 
#ich an die Reichsrechtsordnung halten. 
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§ 4. 

Die Haftungs#umme wie in § 1 die#es Ge#etzes fe#tgelegt, wird auf 12 Millionen Einzelpersonen verteilt, womit jede 
in Haftung gebrachte Per#on aus den unter § 1 die#es Ge#etzes fe#tgelegten Bereichen, eine Schadener#atzsumme von 
750.000,00 Mark an die Reichska##e des Deut#chen Reiches zu entrichten hat und demgemäß zur monatlichen 
Ratenzahlung im Verhältnis von minde#tens 1 von Hundert des aktuellen Schulden#tandes verpflichtet i#t. 

Gegen die#es Ge#etz ist das Rechtsmittel nur vor #taatlich anerkannten Gerichten möglich, eben#o #ind in der 
Haftungs#umme eventuelle #taatlich fe#tgelegte Zin#en noch zu berück#ichtigen. 

 

§ 5. 

Die#es Ge#etz tritt mit der Veröffentlichung im Deut#chen Reichsanzeiger in Kraft. 
    

 

Erla##en zu Berlin, den 24. September 2011 
 

 
Im Allerhöch#ten Auftrage des Deut#chen Volkes 

 
 

Prä#idial#enat 
Erhard Lorenz 

Vizekanzler 
Wolfgang Peter  
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